
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      01.11.2023 
 

 

Departement Bau und Mobilität / Tiefbauamt:  

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 11441, Hochwasserrückhalteraum Schule Ober-

seen und Aufwertung Mattenbach (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.23.799-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 11441 für den Hochwasserrückhalte-

raum Schule Oberseen und die Aufwertung Mattenbach im Betrag von 256 930.55 Franken (Min-

derkosten 243 069.45 Franken) wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau und Mo-

bilität, Tiefbauamt, Projektierung und Realisierung, Entwässerung, Controlling und Finanzen; Fi-

nanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung  
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 17.12.2014 gestützt auf Art. 41 Abs. 2 Ziff. 15 der Gemein-

deordnung vom 26. November 1989 für den Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen und die 

Aufwertung Mattenbach einen Projektierungskredit von 200 000 Franken bewilligt und zu Lasten 

der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11441, freigegeben (Beilage).  

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 23.03.2016 die Ausgaben für den Hochwasserrückhalteraum 

Schule Oberseen und die Aufwertung Mattenbach im Betrag von 300 000 Franken als gebunden 

erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11441, 

freigegeben (Beilage). 

 

2. Projektbeschrieb 
Ein Regierungsratsbeschluss vom 7.3.2001 betreffend Hochwasserschutz in Winterthur sieht ein 

3-Becken-Konzept vor. Neben dem realisierten Rückhalteraum Hegmatten umfasste dies zwei 

weitere Stauräume in Oberseen und der Waldegg. Die Projekterarbeitung des «Hochwasserrück-

halteraums Schule Oberseen» zeigte verschiedene Schwierigkeiten, die Kosten verdoppelten 

sich und es lag dennoch kein bewilligungsfähiger Stand vor. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen 

wurde eine neue Konzeptstudie «Hochwasserschutz Mattenbach» erarbeitet und vom Stadtrat 

zustimmend zur Kenntnis genommen (SR.20.792-1 vom 25.11.2020). 

 

Beschluss Stadtrat, Ziffer 2: 

Das Departement Bau, Tiefbauamt, wird gestützt auf die Empfehlung aus der Konzeptstudie be-

auftragt, die Variante Gerinneausbau mit geschätzten Projektkosten von 8,3 Millionen Franken 

bis 15,3 Millionen Franken weiterzubearbeiten. Durch den Auftrag, die Variante Gerinneausbau 

weiterzuverfolgen, bleibt das bisherige Projekt «Hochwasserrückhalteraum Oberseen» sistiert. 

Sobald der definitive Entscheid für den Gerinneausbau getroffen ist, wird das Projekt «Hochwas-

serrückhalteraum Oberseen» abgeschlossen. 

 

Für die Bearbeitung der Variante Gerinneausbau wurde folglich das Projekt-Nr. 11668, Matten-

bach, Schule Oberseen bis Mündung Eulach, eröffnet, im Budget aufgenommen und die Vorbe-

reitungsarbeiten gestartet. Die Hochwasserschutzthematik des Mattenbachs wird darin bearbei-

tet und das Projekt-Nr. 11441 für Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen kann nun abge-

schlossen und abgerechnet werden. 
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Bauherreneigenleistungen 
Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total Fr. 9 200.75 berechnet und dem Projekt belas-

tet. 

 

3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 11441 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit vom 17.12.2014   200 000.00  

Projektierungskredit vom 23.03.2016   300 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  256 930.55 

Minderaufwand  243 069.45 
 

 Plan Einnahmen 

Investitionsbeiträge vom Bund, KOA 630000 - 1 273 000.00 0.00 

Ordentliche Staatsbeiträge KOA 631050 - 318 000.00 0.00 

Abweichung  -1 591 000.00 
 

3.2. Abweichungsbegründung 
Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: 

Projekt wurde sistiert und wird nicht weiterverfolgt.  

 

4. Einnahmen 
Bei Gewässerbauten werden Beiträge von Bund und Kanton nur mit einer Projektbewilligung zu-

gesichert und erst nach der Realisierung ausbezahlt. Aufgrund des Projektabbruches können 

keine Einnahmen verbucht werden. 

 

5. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom 

Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abge-

rechnet. 

 

6. Externe und interne Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen. 
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Beilagen (öffentlich): 
1. SR14.1179-1 vom 17.12.2014 

2. SR 16.286-1 vom 23.03.2016 

 

Beilagen (nicht öffentlich): 
3. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung 

4. Kreditübersicht BIS 

5. Kreditübersicht mit KV BIS 
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